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Vierte Verordnung zur Anderung
der Verordnung liber bautechnische Priifungen

Vom 2 Juli 2021

Auf Grund des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, Absatz 3, 4 und 9 der Landesbauordnung 2018

vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), von denen Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 durch

Gesetz vom 30. Juni 2021 (GV. NRW. S. 822) geandert worden sind, verordnet das Ministerium

fr Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung nach Anhérung des zustandigen Ausschusses
des Landtags:

Artikel 1

Die Verordnung Uber bautechnische Priifungen vom 6. Dezember 1995 (GV. NRW. S. 1241), die
zuletzt durch Verordnung vom 10. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 670) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:
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1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gedndert:

a) In der Angabe zu § 10 wird die Angabe ,einfachen” durch die Angabe ,vereinfachten” ersetzt.

b) In der Angabe zu § 15 wird die Angabe ,Anzeige der"” gestrichen.

2.1n § 3 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 und § 4 Absatz 3 Nummer 5 wird jeweils das Wort ,Abstand-
flachen" durch das Wort ,Abstandsflachen” ersetzt.

3. In der Uberschrift zu § 9a wird die Angabe ,9a" durch die Angabe ,§ 9a" ersetzt.

4. § 10 wird wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,einfachen” durch das Wort ,vereinfachten” ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,einfachen” durch das Wort ,vereinfachten” er-
setzt.

bb) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt.

c) In Absatz 3 werden nach den Wortern ,,Baugenehmigung fiir eine Nutzungsanderung" die
Worter ,sowie fir die bei der Gemeinde einzureichende Anzeige der Nutzungsanderung geman
§ 64 Absatz 2 BauO NRW 2018" eingefugt.

5. § 11 wird wie folgt gefasst:
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81
Bauvorlagen zum Bauantrag im Baugenehmigungsverfahren

Dem Bauantrag fiir die Errichtung, Anderung und Nutzungsinderung von Bauvorhaben nach §
65 BauO NRW 2018 ist neben den Bauvorlagen nach § 10 das Brandschutzkonzept nach § 9 in
dreifacher Ausfertigung beizufiigen. Neben den Bauvorlagen nach Satz 1ist dem Bauantrag fir
neu zu errichtende 6ffentlich zugangliche Gebaude gemaB § 49 Absatz 2 BauO NRW 2018, die
groBe Sonderbauten gemaB § 50 Absatz 2 BauO NRW 2018 - mit Ausnahme von Gebauden im
Zustandigkeitsbereich von Polizei und Justiz - sind, ein Barrierefrei-Konzept nach § 9a in dreifa-
cher Ausfertigung beizufligen.”

6. § 15 wird wie folgt gefasst:

«$15

Bauvorlagen fiir die Beseitigung von Anlagen

(1) Der Anzeige der Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 3 BauO NRW 2018 sind
unter Benennung des Grundstiicks nach StraBe und Hausnummer beizuflgen:

1. ein Auszug aus der Flurkarte (§ 2 Absatz 2) mit der Darstellung der Lage des Beseitigungsvor-
habens und

2. bei nicht freistehenden Gebauden der Nachweis durch eine berechtigte Person nach § 54 Ab-
satz 4 BauO NRW 2018, dass das Gebaude oder die Gebaude, an die das zu beseitigende Ge-
baude angebaut ist, wahrend und nach der Beseitigung standsicher sind.

(2) Wird ein Baugenehmigungsverfahren nach § 62 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 2018 beantragt,
sind neben den Unterlagen nach Absatz 1 beizufiigen:

1. die Bezeichnung des Beseitigungsvorhabens,
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2. eine Beschreibung der zu beseitigenden baulichen Anlagen nach ihrer wesentlichen Konstruk-
tion und des vorgesehenen Beseitigungsvorgangs mit Angabe der erforderlichen Sicherungs-
maBnahmen und

3. Angaben Uber den Verbleib des Beseitigungsmaterials.

(3) § 10 Absatz 1 Satz 3 gilt sinngeman.”

7. § 21 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die oberste Bauaufsichtsbehorde bestimmt die Prifamter fir Baustatik (Priifamter). Die Pru-
famter nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr:

1. Typenprifungen nach § 68 Absatz 6 Satz 6 und 7 BauO NRW 2018,

2. Priifung von schwierigen statischen Berechnungen in Sonderfallen und

u

3. Prifung von schwierigen Bauvorhaben besonderer Art, zum Beispiel von Fliegenden Bauten.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

+(3) ,Prifingenieurin fir Baustatik", ,,Prifingenieur flr Baustatik", ,Prifingenieurin fiir Brand-
schutz" oder ,Prifingenieur fur Brandschutz” ist, wer als solche oder solcher von der obersten
Bauaufsichtsbehorde oder einer von ihr bestimmten Behorde anerkannt ist. Personen, die die
Anerkennung nicht besitzen, dirfen die Bezeichnung ,,Prifingenieurin fur

Baustatik", ,,Prufingenieur fur Baustatik", ,Prifingenieurin fir Brandschutz” oder ,Prifingenieur
flr Brandschutz" nicht fihren.”
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8. § 22 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

«(1) Die Anerkennung wird als Prifingenieurin oder Prifingenieur flir Baustatik oder als Prifinge-
nieurin oder Prifingenieur fur Brandschutz ausgesprochen. Die Anerkennung als Prifingenieurin
oder Priifingenieur flr Baustatik wird fiir folgende Fachrichtungen ausgesprochen:

1. Metallbau,

2. Massivbau und

3. Holzbau.

Diese Anerkennung kann fir eine oder mehrere Fachrichtungen ausgesprochen werden. Die An-
erkennung fur die Fachrichtungen Massivbau oder Metallbau schlieBt den Verbundbau ein.”

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort ,Anerkennung” die Worter ,als Prifingenieurin oder Prif-
ingenieur fir Baustatik” eingefligt.

c) Die Absatze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

«(4) Nach dieser Verordnung anerkannte Prifingenieurinnen und Priifingenieure fiir Baustatik
werden auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau NRW als Sachverstandige fir die Prufung der
Standsicherheit in ihren Fachrichtungen anerkannt.

(5) Die von anderen Landern der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Prifingenieurinnen
und Prifingenieure flr Baustatik gelten auch in Nordrhein-Westfalen als anerkannt. Die von an-
deren Landern der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Prifingenieurinnen und Prifinge-
nieure fur Brandschutz gelten auch in Nordrhein-Westfalen als anerkannt, wenn die Prifinge-
nieurin oder der Prifingenieur flr Brandschutz mindestens zehn Jahre Erfahrung in der brand-
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schutztechnischen Planung und Ausfiihrung von Gebauden, insbesondere von Sonderbauten
unterschiedlicher Art mit hdherem brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Pru-
fung hat.”

9. § 23 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

.(1) Die nach der Verordnung Uber staatlich anerkannte Sachverstandige nach der Landesbau-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung staatlich anerkannten Sachverstandigen fir die Pri-
fung der Standsicherheit der Fachrichtungen Massivbau, Metallbau und Holzbau, die auch die
Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverstandige fur Schall- und Warmeschutz besitzen,
und staatlich anerkannte Sachverstandige fir die Priifung des Brandschutzes werden auf Antrag
als Prifingenieurin oder Prifingenieur anerkannt.”

b) In Absatz 2 Nummer 5 wird das Wort ,daB" durch das Wort ,dass” ersetzt.

10. § 24 wird wie folgt gefasst:

.§ 24
Anerkennungsverfahren

(1) Der Antrag auf Anerkennung ist in Textform an die oberste Bauaufsichtsbehérde oder an die
von ihr bestimmte Behorde zu richten. In dem Antrag ist anzugeben, ob die Anerkennung als
Prifingenieurin oder Priifingenieur fur Baustatik oder als Prifingenieurin oder Prifingenieur fur
Brandschutz beantragt wird und in welcher Gemeinde die Antragstellerin oder der Antragsteller
sich als Prifingenieurin oder Priifingenieur niederzulassen beabsichtigt. In Antragen auf Aner-
kennung als Prifingenieurin oder Prifingenieur flr Baustatik ist auch anzugeben, fur welche
Fachrichtung nach § 22 Absatz 1 die Anerkennung beantragt wird.

(2) Dem Antrag auf Anerkennung als Prifingenieurin oder Prifingenieur fur Baustatik nach § 23
Absatz 1 sind beizufligen:
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1. ein Lebenslauf mit lickenloser Angabe des fachlichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der
Antragstellung,

2. der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung eine Haftpflichtversicherung mit Mindestde-
ckungssummen von 500 000 Euro fiir Personenschaden und 250 000 Euro fir Sach- und Ver-
mdgensschaden besteht,

3. Ablichtungen der Bescheide der Ingenieurkammer-Bau NRW Uber die Anerkennung als staat-
lich anerkannte Sachverstandige oder staatlich anerkannter Sachverstandiger fur die Prifung
der Standsicherheit und Gber die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverstandige oder
staatlich anerkannter Sachverstandiger fur Schall- und Warmeschutz.

(3) Dem Antrag auf Anerkennung als Prifingenieurin oder Priifingenieur fiir Brandschutz nach §
23 Absatz 1 sind beizufugen:

1. ein Lebenslauf mit Ilickenloser Angabe des fachlichen Werdeganges bis zum Zeitpunkt der
Antragstellung,

2. der Nachweis, dass im Falle der Anerkennung eine Haftpflichtversicherung mit Mindestde-
ckungssummen von 500 000 Euro fiir Personenschaden und 250 000 Euro fir Sach- und Ver-
mogensschaden besteht,

3. der Nachweis Uber den Abschluss eines Studiengangs der Fachrichtung Architektur, Hoch-
bau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz an einer deut-
schen Hochschule oder eines gleichwertigen Studiums an einer auslandischen Hochschule oder
Uber den Abschluss der Ausbildung flr mindestens den gehobenen feuerwehrtechnischen
Dienst,

4. die Ablichtung des Bescheides der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen oder der Inge-
nieurkammer-Bau NRW Uber die Anerkennung als staatlich anerkannte Sachverstéandige oder
staatlich anerkannter Sachverstandiger fiir die Priifung des Brandschutzes und

5. der Nachweis uber mindestens funf Jahre Erfahrung als staatlich anerkannte Sachverstandige
oder staatlich anerkannter Sachverstandiger fur die Prifung des Brandschutzes in der brand-
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schutztechnischen Planung und Ausfiihrung von Gebauden oder deren Prifung, insbesondere
von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit héherem brandschutztechnischen Schwierigkeits-
grad.

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehdérde stellt eine Empfangsbestatigung nach § 71b Absatz 3 und 4
des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen aus. Hat sie nicht inner-
halb einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt die Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42a des
Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen mit der MaBgabe, dass die
Fristverlangerung zwei Monate nicht Ubersteigen darf. Verfahren nach den vorstehenden Absat-
zen koénnen Uber eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes fur das Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt werden.”

1. In § 25 Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort ,Absatz" die Angabe ,3" durch die Angabe ,4"
ersetzt.

12. § 26 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Buchstabe a wird das Wort ,schriftlichen” durch die Worter ,in Textform erklarten”
ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Buchstabe d werden die Woérter ,fir die Prifung der Standsicherheit” gestrichen.

bb) In Buchstabe e wird nach der Angabe ,Absatz 2 Nummer 2" die Angabe ,oder Absatz 3
Nummer 2" eingefigt.

13. Die §§ 27 und 28 werden wie folgt gefasst:

§ 27
Ubertragung von Priifaufgaben
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(1) Die untere Bauaufsichtsbehorde kann die erforderliche Priifung der Standsicherheitsnachwei-
se, der Nachweise des Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden Bauteile und der Nachweise des Schallschutzes einem Prifamt, einer Prifingenieurin
oder einem Prifingenieur flir Baustatik Ubertragen. Sie kann daruber hinaus die erforderliche
Priifung der Ubereinstimmung eines Vorhabens mit den Brandschutzvorschriften ganz oder teil-
weise einer Priifingenieurin oder einem Priifingenieur fiir Brandschutz ibertragen. Die oberste
Bauaufsichtsbehorde oder die von ihr bestimmte Behorde kann anordnen, dass bestimmte Arten
von Bauvorhaben nur durch ein Prifamt oder durch bestimmte Prifingenieurinnen oder Priifin-
genieure gepruft werden durfen.

(2) Die untere Bauaufsichtsbehorde kann ferner Teile der Bauliberwachung nach § 83 BauO
NRW 2018 sowie Teile der Bauzustandsbesichtigungen nach § 84 BauO NRW 2018 einem Priif-
amt, einer Priifingenieurin oder einem Priifingenieur (ibertragen. Die Ubertragung beschrénkt
sich auf die in Absatz 1 genannten technischen Bereiche.

(3) Der Prifauftrag wird von der unteren Bauaufsichtsbehorde erteilt. Sie darf einen Prifauftrag
fur die Priifung der Standsicherheitsnachweise, der Nachweise des Brandverhaltens der Bau-
stoffe und der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden Bauteile (statisch-konstruktiver Brand-
schutz) und der Nachweise des Schallschutzes nur einer Prifingenieurin oder einem Priifinge-
nieur fir Baustatik und nur in den Fachrichtungen erteilen, fiir die sie oder er anerkannt ist. Sie
darf einen Priifauftrag fiir die Priifung der Ubereinstimmung eines Vorhabens mit den Brand-
schutzvorschriften nur einer Priifingenieurin oder einem Prifingenieur fir Brandschutz erteilen.
Auf die Erteilung von Prifauftragen besteht kein Rechtsanspruch. Prifauftrage durfen nur aus
zwingenden Griinden abgelehnt werden.

(4) Die untere Bauaufsichtsbehorde kann in begriindeten Fallen, insbesondere wenn Prifauftra-
ge nicht rechtzeitig erledigt werden, den Priifauftrag zurlickziehen und die Unterlagen zurlick-
fordern.

§ 28
Ausfuhrung von Priifauftragen

(1) Die Prufingenieurin oder der Prifingenieur hat ihre oder seine Priftatigkeit unparteiisch und
gewissenhaft gemaB den bauaufsichtlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln
der Technik auszulben.
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(2) Die Prufingenieurin oder der Prufingenieur darf sich der Mithilfe von befahigten und zuverlas-
sigen, fest angestellten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedie-
nen, dass sie oder er ihre Tatigkeit voll Gberwachen kann. Die Prufingenieurin oder der Prufinge-
nieur flr Baustatik darf sich nur durch eine andere Priifingenieurin oder einen anderen Priifinge-
nieur fir Baustatik derselben Fachrichtung vertreten lassen. Die Priifingenieurin oder der Prifin-
genieur fur Brandschutz darf sich nur durch eine andere Prufingenieurin oder einen anderen
Prifingenieur fir Brandschutz vertreten lassen.

(3) Das Prifamt, die Prifingenieurin oder der Prifingenieur flr Baustatik hat die Vollstandigkeit
und Richtigkeit der Standsicherheitsnachweise, der Ubrigen bautechnischen Nachweise und der
dazugehorigen Ausfihrungszeichnungen in einem Prifbericht zu bescheinigen. In dem Prufbe-
richt ist die untere Bauaufsichtsbehorde auch auf Besonderheiten hinzuweisen, die bei der Ertei-
lung der Baugenehmigung sowie bei der Bauliberwachung und den Bauzustandsbesichtigungen
nach den §§ 83 und 84 BauO NRW 2018 sowie der Gebrauchsabnahme nach § 78 Absatz 7 BauO
NRW 2018 zu beachten sind. Liegen den Standsicherheitsnachweisen und den Ubrigen bautech-
nischen Nachweisen Abweichungen von den nach § 3 Absatz 2 BauO NRW 2018 eingeflihrten
technischen Baubestimmungen oder technischen Regeln zugrunde, so ist in dem Prifbericht
darzulegen, aus welchen Griinden die Abweichungen fir gerechtfertigt gehalten werden.

(4) Die Prifingenieurin oder der Priifingenieur fiir Brandschutz prift die Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit des Brandschutzkonzeptes unter Beachtung der Leistungsfahigkeit der ortlichen Feuer-
wehr. Dabei hat sie oder er die zustdndige Brandschutzdienststelle zu beteiligen und deren An-
forderungen zu wiirdigen. Der Umfang und das Ergebnis der Priifung sind in einem Priifbericht
niederzulegen. In dem Prifbericht sind die Forderungen der Brandschutzdienststelle kenntlich zu
machen. Liegen dem Brandschutzkonzept Abweichungen geman § 69 BauO NRW 2018 zugrun-
de, so ist in dem Prifbericht darzulegen, aus welchen Griinden die Abweichungen flr gerecht-
fertigt gehalten werden. Die Prufingenieurin oder der Prifingenieur fur Brandschutz Gberwacht
die ordnungsgemaBe Bauausfiihrung hinsichtlich des von ihr oder ihm gepriiften Brandschutz-
konzeptes.

(5) Prifauftrage nach § 27 Absatz 2 dirfen nur von geeigneten Fachkraften des Priifamtes, von
der Prifingenieurin oder dem Prifingenieur persdnlich ausgefiihrt werden. Absatz 2 gilt entspre-
chend. Umfang und Ergebnisse der Prifungen sind in einem Bericht niederzulegen, der der un-
teren Bauaufsichtsbehorde zuzuleiten ist. Werden bei den Priifungen festgestellte Mangel trotz
Aufforderung durch das Prifamt, die Prifingenieurin oder den Prifingenieur nicht beseitigt, hat
es, sie oder er hiervon die untere Bauaufsichtsbehorde unverziglich zu unterrichten. Dabei soll
es, sie oder er auch MaBnahmen vorschlagen, die es, sie oder er flr die Beseitigung der Mangel
geeignet halt.
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(B) Ergibt sich, dass die Prifung wichtiger oder statisch schwieriger Teile einer baulichen Anlage
zu einer Fachrichtung gehort, fir die die mit der Prifung beauftragte Prifingenieurin oder der
mit der Prifung beauftragte Prifingenieur flr Baustatik nicht nach § 22 Absatz 1anerkannt ist, so
ist sie oder er verpflichtet, bei der unteren Bauaufsichtsbehdrde, die ihr oder ihm den Auftrag er-
teilt hat, die Zuziehung einer Prifingenieurin oder eines Priifingenieurs zu veranlassen, die oder
der fur diese Fachrichtung anerkannt ist.

(7) Die Prifingenieurin oder der Prifingenieur darf die Prifung nicht durchflihren, wenn sie oder
er oder eine oder einer ihrer oder seiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter den Entwurf, die Be-
rechnung oder das Brandschutzkonzept aufgestellt oder dabei mitgewirkt hat.

(8) Das Priifamt, die Priifingenieurin oder der Prifingenieur tragt gegeniiber der unteren Bauauf-
sichtsbehorde die Verantwortung fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Priifung.”

14.In § 29 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort ,schriftlichen” durch die Woérter ,in Textform gestell-
ten" ersetzt.

15. § 31 Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Disseldorf, den 2. Juli 2021

Die Ministerin

fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina Scharrenbach

GV.NRW. 2021S. 845

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2021-50

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautechnische Prüfungen 


